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4. Sie ©entraïprnfung2fom=
miffton beS ©dEjtoeig. ©es
WerbebereinS hot tot Serein
mit ber Schweiger. @e=

uteinnüpigen ©efeHfcfjaft baljin 31t mirfen, baff ftd& in
jebem ßehrlingSprüfungSfreife, begtr». in jeber gröfjem
Drt.djaft, befonbere ffommiffionen — ßehrltng§
parr on ate — fonftituieren, meiere ber fjixrforge
fur bie getoerbïtcge 3ugenb t^re fpegieUeSfuf»

merffamfeitfdjenfen, namentlich in fofgenben £fti(gtungen :
Staterteilung bei ber SerufSwahl.
Stach Weifung geeigneter ßeljrftellen: Rührung
eines StegifterS erprobter ßehrmeifter (entfpredjenb ben

©rgebniffen ber ßehrlingSprüfuttgen).
Serbreitung Pon Stormalsßehrberträgen nnb

fftaterteilung bei Slbfdjliejjung üon ßehrberträgen. Stuf*
fidE)t über bie §anbhabung berfelben unb ebentueiï

Schlichtung bon Streitigfetten.
SInlage, begw. Serroaitung bon «SpegialSfonbS gur
Unter ft ü fc u n g armer ßegrlinge u n b ß e h r *

t ö et) t e r.
e) So iron at über bie bem Snftitut anbefohlenen'ßehr»

linge unb ßebrtödjter.
f) (Errichtung bon § ei tn ft ä 11 e n für junge §anbwerfer

a)
b)

c)

d)

(Verbergen, Soft« unb ßogierfjänfer, ßefe-- unb 3eitungS=
feilen u. bgl.)

g) ßeitnng ber ßeljrlingSprüfungen, ebent. SDÎit®

toirfung bei ber Organisation unb fonftige jjörberung
berfelbett.

h) SlrbeitSnadjWeiä für geprüfte junge ®anbwerfer.
i) (Erteilung bon Stipenbien sum Sefucp bon fÇacg-

fluten ober sur fonftigen berttflidjen SluSbilbung.
k) görberung ber gewerblichen Serufêbilbung

im Slügetneinen.
5. (Sine berartige (Err Weiter un g ber Drganifation ber

fdötoetgerifd^en ßehrlingSprüfungen in eine folege gitr
allgemeinen fjörberuttg unb Serbefferung
beg gewerblichen ßeljrlingSmefenS er=

fcheint geitgemäfe unb barf auf eine erhöhte thatfräftige
Sîitwirfung beg 33unbe§, ber Kantone unb ©emeinben,
fowie ber gemeinnühigen nnb bilbungSfreunblichen
©efeHfdjaften unb Sßribaten gälten.

6. Sie h- Sunbeäbehörben finb su erfudjen, ben bisher
fpegieli sur fÇôrberitng ber ßehrlingSprüfungen ge=

währten ^rebit auch im3ntereffeber allgemeinen
Sürforge für bie gewerbliche 3ugenb su oerwenben
unb ben SSebürfniffen entfprechettb gu erhöhen unter
fBorauSfefcung entfprechenber SJtitbeteiligung bon San=

tonen, ©emeinben unb Sßribaten.
3nbem wir 3h"en biefe Sefchlüffe sur Beachtung beftenS

empfehlen, erfuchen wir namentlich bie SeftionSborftänbe itnb
IßrüfungSfommiffionen, fidj barüber fdjlüfftg machen su wollen,
ob nicht in 3&rem SßrüfungSfreiS eine berartige erweiterte
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an die Sektionen
des Schweiz. Gewerdevereins.

(Fortsetzung.)

4. Die Centralprüfungskom-
Mission des Schweiz. Ge-
Werbevereins hat im Verein
mit der Schweizer. Ge-

meinnützigen Gesellschaft dahin zn wirken, daß sich in
jedem Lehrlingsprüfungskreise, bezw. in jeder größern
Ort.chast, besondere Kommissionen — Lehrlings-
patwonate — konstituieren, welche der Fürsorge
für die gewerbliche Jugend ihre spezielle Auf-
merksamkeit schenken, namentlich in folgenden Richtungen:
Raterteilung bei der Berufswahl.
Nach Weisung geeigneter Lehrstellen: Führung
eines Registers erprobter Lehrmeister (entsprechend den

Ergebnissen der Lehrlingsprüfungen).
Verbreitung von Normal-Lehrverträgen und

Raterteilung bei Abschließuug von Lehrverträgen. Auf-
ficht über die Handhabung derselben und eventuell

Schlichtung von Streitigkeiten.
Anlage, bezw. Verwaltung von Spezialsfonds zur
Unter st ützung armer Lehrlinge undLehr-
t ö ch t e r.

s) Patronat über die dem Institut anbefohleneu Lehr-
linge und Lehrtöchter,

k) Errichtung von H ei m stät ten für junge Handwerker

a)
d)

o)

6)

(Herbergen, Kost- und Logierhäuser, Lese- und Zeitungs-
sälen u. dgl.)

s) Leitung der Lehrlingsprüfungen, event. Mit-
Wirkung bei der Organisation und sonstige Förderung
derselben.

U) Arbeitsnachweis für geprüfte junge Handwerker.
i) Erteilung von Stipendien zum Besuch von Fach-

schulen oder zur sonstigen beruflichen Ausbildung.
k) Förderung der gewerblichen Berufsbildung

im Allgemeinen.
5. Eine derartige Err weiter un g der Organisation der

schweizerischen Lehrlingsprüfungen in eine solche zur
allgemeinen Förderung und Verbesserung
des gewerblichen Lehrlingswesens er-
scheint zeitgemäß und darf auf eine erhöhte thatkräftige
Mitwirkung des Bundes, der Kantone und Gemeinden,
sowie der gemeinnützigen und bildungsfreundlichen
Gesellschaften und Privaten zählen.

6. Die h. Bundesbehörden sind zu ersuchen, den bisher
speziell zur Förderung der Lehrlingsprüfungen ge-
währten Kredit auch im Interesse der allgemeinen
Fürsorge für die gewerbliche Jugend zu verwenden
und den Bedürfnissen entsprechend zu erhöhen unter
Voraussetzung entsprechender Mitbeteiligung von Kau-
tonen, Gemeinden und Privaten.

Indem wir Ihnen diese Beschlüsse zur Beachtung bestens

empfehlen, ersuchen wir namentlich die Sektionsvorstände und
Prüfungskommissionen, sich darüber schlüssig machen zu wollen,
ob nicht in Ihrem Prüfnngskreis eine derartige erweiterte
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Srgantfation ber SeßrlingSprüfungen wünfcßbar märe unb

WaS sur balbigen auSfüßrnng genannter Sefcßlüffe getîjan
werben fönnte. 2ïu§ ber Seite ber bieten wohlgemeinten
Söeftrebungen jur §ebung be§ gewerblichen SeßrlingSwefenS

tritt an wirflid) praftifcßen Seiftungen bie erweiterte Drgani»
fation ber SeßrlingSprüfungen als fcßönfter Siting ßerbor.

Dtacßbembie anfangSfcßmierigfeitenbieferDrganifation glücflicß

überftanben, bürfen wir uns getroft weitern unb größern
Slufgaben auf biefem banfbaren ©ebiete juwenben. Senn
bie ardent gleichwertigen 9linge jener Sette oerbienen nid)t
minber gehegt unb gepflegt p werben. Sffienn fich ber gute
Sffiillen unb baS richtige Serftänbnis ber 3unäd)ft beteiligten
Sreife befunben, werben fich, fo gut wie für bie Sterlings*
Prüfungen, auch bie erförberlicfjen SDtittel finben unb nirgenbS
erßeblid)e tginberniffe im SBege ftef)en.

Ser Santon $ hur g au ift mit gutem Seifpiel boran»

gegangen. 3m lebten grühjaßr fpbeu nämlich ber Serbaab

thurgauifcßer ©eWerbebereine, ber iburgauifd)e §anbel?» unb

©ewerbibcrciu unb bie fantouale ©emeinnüßige ©cfeüfchaft
fich bie gemeinfante aufgäbe gefteHt, jur görberung beS

SehrlingSwefenS im Santon beijuiragen burd) annähernb
biefelben fbriltel, wie fie in obgenanntem Sefcßlüffe (8'ff^ 7
litt, a—k) aufgeführt finb. 3u biefem würbe eine

Sommiffion bon 9 fDîitgliebern gewählt in ber Sßeife, baß

je 4 SDtitgliebcr bnrch beu fanionalett ©ewerbeberbanb unb

burch bie fantouale ©emeinnüßige ©efellfchaft, 1 SUtitglieb

burdj beu fantonalen ©attbelS» unb ©emerbeberein ernannt
werben. Sie für Stipenbien unb SerwaltungSfoften nötigen
©elbmiitel werben aufgebracht burd) Beiträge ber beteiligten

Sereine, allfällige Staatsbeiträge, freiwillige Seiträge unb

Segate unb burch SRüdsahlmig ber erteilten Stipenbien. Sie
Snftitution hat ihre Sßäiigfeit bereits begonnen unb u. a.

öeftimmt, baff in aßen gälten, in welchen bie SBiitwirfung
ber Sommiffion bei ber Unterbringung ober ilnterfiüßitng, bon

Sehrlingen fiatifinbct, beim abfd)luß beS SeßrbertrageS nur
baS gormular beS Schweizer. ©ewerbebereinS pr 9lnwenbung
femme unb baff ber Sehrling b.rpfl'd)tet werbe, an ben Sehr»

lingSprüfungen Seil 5« nehmen.
Slehnlichc gnftiiutiouen beftehen fchon in betfdjiebenen

Orten ber Schweis — SehrlingSpatronate u. bgl. 3. ©. in
©hur, §eriSau, Sern, Slarau; boch wäre eS wünfdjenSmert,
bah bie Organe ber bafelbft befteher.ben ©ewerbeoercine mit
benfelben in beffere giihlung treten unb barauf Sebachjt nehmen

wollten, bah jene 3uftitutionen im ©inne unferer borcr»

erwähnten Sefcßlüffe rcorganifieit unb erweitert, fowie in
beffere Uebereinftimmung mit ben Slnforberungen ber gewerb»

liehen Sropté gebradjt werben fönnten.
2Bir werben und nunmehr auch mit ber Scßweiserifcßen

©emetnnüßigen ©efellfdjaft in Serbtnbung feßen, um bahin

jn Wirfen, baß bereit Organe in ben einzelnen Santonen
ober Ortfchafteu ebenfalls gemeinfam mit ben gewerblichen
Sereinen befonbere Sommiffionen jnr gürforge für bie ge»

werbliche Sugenb jh fonfiituieren fich bemühen. fOlögen
baher unfere ©dtionen überall wo möglkß felbft bie 3nitiatioe
ergreifen, ober bann, falls bon Seite gemeinnüßiger ©efetl»
fchaften art fie bie ©inlabung ergeht, nah heften Sräften
babei mitwirfen. Soweit wir tonnen, werben wir gerne
burch SlnSfunft nnb fRaterteilung mithelfen. Solche ©in»

richtungen müffen jeweiten ben örtlichen Seißältniffen an»

gepaßt unb fönnen alfo nicht wohl Bon einer ©entralfteHe
aus organifiert werben. ©S bebarf ber begeifterten 3nitiatibe
unb tfjatfräftigen Sltihanbnahme totaler Organe, bie ihren
gemeinnüßigen Sinn, ihre praftifdjen ©rfahrnngen bereinigen

p einem gemeinfamen menfd)enfreunblicßen unb gemerbe»

förbernben 2Berfe

(Schluß folgt.)

ÄreiSfcßreiben Dir. 138 fam für biefe Dlummer 31t fpät
unb wirb in nächftex Dtummer erfeßeinen.

Iteûer bie fdjluetjerijcfjeit Seljrîuerfftâtten, bie 23c*

ritfêlefjrctt beim Mfter itnb bir 23eruf§nml)l.

Oer Seßrmeifter foH, wenn ein Seßrling bei ihm in bie
beftimmte fßrobeseit eintritt, benfelben gewiffenhaft nach feinen
Salenten unb ©igerifdjaften prüfen, ob berfelbe fich für biefen
Seruf eignet, giitbet ber SJÎeifter baS ©egenteil, fo foH er
ben Seßrltng auS befagten ©rünben an baS Satronat surüd»
Weifen, welches bann bem Sehrling Weiter an bie £anb geht;
benn eS ift eine Sfticßtbergeffenßeit, ja gerabezu eine Scßlecß»

tigfeit, wenn ein DMfter fießt, baß fid) ber Seßrltng gar
nießt für ben Seruf eignet unb er ftellt benfelben bodj ein,
einsig bantit er wieber etwas ©elb in bie £anb befommt.
Später ßeißt cS: SluS biefem Surfcßett fann man nichts
machen, man bringt ltidjiS in ißa hinein; er ift ein Summ»
fopf 2C. Siefer g5unft wirb fpäter bei Sefprecßung ber Se»
rufSwaßl erörtert werben, b e n 11 f 0 t cß e g ä 11 e gibt e S

in ©en ü g e. Ser Sehrling fott oon Slnfattg au an
Sünftlidjfeit unb ©pafticät gewößnt unb Dom Dlleifter als
gamilienmitglieb betrachtet unb beßanbelt Werben, ©c foil
beim Dlieifter unb nießt außer bem §au.S Sîoft unb SogiS
haben. Ser fDUifter leßre ben Seßrlina gewiffenhaft ben

Seruf, gebe ißm Sßeorie im 3ud)nen, Dliaterialfunbe, über
cuSpfüßreube unb ausgeführte arbeiten ; er fcßtde ißtt in
bie am Orte befteßenben gortbilbungS», .jjanbwerfer» ober

©ewerbefcßnlen. Ser Seßrmeifter fei beforgt, baß ber Seßr»

liug naeß feinem Sefeuntniß an Sonn» unb geiertageit ben

©otteSbienft befueßt; er wad)e in unb außer bem £au§ über

fein fittlidieS Setragen.

Ser Sehrling foil wahrenb ber Slrûettëgeit 3n feinen als
beruflichen arbeiten oerwenbet werben; er foil an feiner
arbeit bleiben fönnen unb nicht ben ©efellen ben §anblangcr
madjen. SaS SeßrlingSpationat füßrt Kontrolle über fäntt»
Iid)e Seßrlinge beS SantonS, eS überwacht biefelben, eS ent»

fenbet im Saufe beS SaßreS 3n unbeftimmter 3rit abgeorbnete,
©pperten, um Dlachfcßau in ben Seßrwerfftätten 3a halten
unb batüber Seridjt 3U erftatten.

2Bie üicle Seßrlinge foil unb barf ber Seßrmeifter halten,
bamit fein ©efdäft nießt gefäßrbet unb ber Seßrling nicht
benadjteiligi ift? geh ftclte mir bie Sache fo bor: 3n einer
fleitteren fffierfftätte üott 2—3—4 ©efellen bürfen ebenfobiele
Seßrlinge fein, aber wie füllen unb bürfen bie Seßrlinge
ber Reihenfolge nach eingestellt werben? Ser erfte foil
wenigftenS Saßre in ber Seßre fein bis ein geoeiter ein»

trifft u. f. f. SaS Wäre fo jiemlicß ber richtige Saug, bie»

felben ßerangugießen. Slan berfteßt unter ©efelle einen

arbeiter, ber ctwaS Siedete?, SelbftftänbigeS leiften fann.
Oft trifft aber baS alte fDiotto nicht ein: „fDleifier ift, ber

waS erfattn, ©efelle ift, ber was fann, Seßrling ift jeber»

mann", benn eS ift manchmal ber gad, baß matt 4 — 5 junge
arbeiter einftellt unb einer fann weniger als ber anbere.
SaS finb golgen fcßlecßter Seßren. Ser Seßrling wirb nach
ben Seftimmungen beS fßatronats nertragSmäßig aufgebungen ;

allfällige .fflageu unb Sefcßwerben finb an baS Sßatronat 3n
richten, welches ben Streit auSmitteln wirb. 3« empfehlen
•unb tion großem Sorteil für eine Seßre unb Seruf wäre,
wenn fid) bie ©efcßäfte meßr fpegialifierert würben, 3. S. bei

Schreinern. Sa finb gtoei große ©ebiete, bie DJiöbel» unb
bie Saufcßreinerei. 3cß glaube, eS wäre bon großem unb
praftifeßetn Dlußen, wenn fid) einer als IDiöbel» unb ein
anberer als Saufcßreiner anSbilben würbe. Sann würbe
jeber gewiß praftifeßer unb tücßtiger werben, als wenn einer
beibe 3®rige 3ufammenbetreibt. Sa jeßt bie praftif^e Seßre
burd) bie Schule bebeutenb an 3rit öerfürgt Wirb, fo möchte
icß bei üerfdjiebenen Serufen bie Seßrgeit bon 3 auf 37a
Saßre berlängert wiffen, benn 3U furge Seßren finb nicht
bon ©utem. Soll unb wirb ein Seßrmeifter biefen anfor»
berungen entfpreeßen, fo foH er aber auch für feine große
DJJüße unb aufopferung bebeutenb beffer honoriert werben,
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Organisation der Lehrling-Prüfungen wünschbar wäre und

was zur baldigen Ausführung genannter Beschlüsse gethan
werden könnte. Aus der Kette der vielen wohlgemeinten
Bestrebungen zur Hebung des gewerblichen Lehrlingswesens
tritt an wirklich praktischen Leistungen die erweiterte Organi-
sation der Lehrlingsprüfungen als schönster Ring hervor.
Nachdem die Anfangsschwierigkeiten dieser Organisation glücklich

überstanden, dürfen wir uns getrost weitern und größern
Aufgaben auf diesem dankbaren Gebiete zuwenden. Denn
die andern gleichwertigen Ringe jener Kette verdienen nicht

minder gehegt und gepflegt zu werden. Wenn sich der gute

Willen und das richtige Verständnis der zunächst beteiligten
Kreise bekunden, werden sich, so gut wie für die Lehrlings-
Prüfungen, auch die erforderlichen Mittel finden und nirgends
erhebliche Hindernisse im Wege stehen.

Der Kanton Thur g au ist mit gutem Beispiel voran-

gegangen. Im letzten Frühjahr haben nämlich der Verband

thurgauischcr Gewerbcvereine, der thurgauische Handels- und

Gewerbiv.reiu und die kantonale Gemeinnützige Gesellschaft

sich die gemeinsame Aufgabe gestellt, zur Förderung des

Lehrlingswesens im Kanton beizutragen durch annähernd
dieselben Mittel, wie sie in obgenanntem Beschlusse (Ziffer 4,

littt. a—st) aufgeführt sind. Zu diesem Zwecke wurde eine

Kommission von 9 Mitgliedern gewählt in der Weise, daß

je 4 Mitglieder durch den kantonalen Gewerbeverband und

durch die kantonale Gemeinnützige Gesellschaft, 4 Mitglied
durch den kantonalen Handels- und Gewerbevercin ernannt
werden. Die für Stipendien und Vcrwaltnngskosten nötigen
Geldmittel werden ausgebracht durch Beiträge der beteiligten

Vereine, allfällige Staatsbeiträge, freiwillige Beiträge und

Legate und durch Rückzahlung der erteilten Stipendien. Die
Institution hat ihre Thättgkeit bereits begonnen und u. a.

bestimmt, daß in allen Fällen, in welchen die Mitwirkung
der Kommission bei der Unterbringung oder Unterstützung von
Lehrlingen stattfindet, beim Abschluß des Lehrvertrages nur
das Formular des Schweizer. Gewerbevereins zur Anwendung
komme und daß der Lehrling v.rpfl'chtet werde, an den Lehr-
lingsprüsungen Teil zu nehmen.

Aehnlichc Institutionen bestehen schon in verschiedenen

Orten der Schweiz — Lehrliugspatronate u. dgl. z. B. in
Chur, Herisau, Bern, Aarau; doch wäre es wünschenswert,
daß die Organe der daselbst bestehenden Gewerbevercine mit
denselben in bessere Fühlung treten und darauf Bedacht nehmen

wollten, daß jene Institutionen im Sinne unserer vorer-
erwähnten Beschlüsse reorganisiert und erweitert, sowie in
bessere Uebereinstimmung mit den Anforderungen der gewerb-
lichen Praxis gebracht werden könnten.

Wir werden uns nunmehr auch mit der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft in Verbindung setzen, um dahin
zu wirken, daß deren Organe in den einzelnen Kantonen
oder Ortschaften ebenfalls gemeinsam mit den gewerblichen
Vereinen besondere Kommissionen znr Fürsorge für die ge-

merkliche Jugend zu konstituieren sich bemühen. Mögen
daher unsere Sektionen überall wo möglich selbst die Initiative
ergreifen, oder dann, falls von Seite gemeinnütziger Gesell-
schaften an sie die Einladung ergeht, nach besten Kräften
dabei mitwirken. Soweit wir können, werden wir gerne
durch Auskunft und Raterteilung mithelfen. Solche Ein-
Achtungen müssen jeweilen den örtlichen Verhältnissen an-
gepaßt und können also nicht wohl von einer (Zentralstelle
aus organisiert werden. Es bedarf der begeisterten Initiative
und thatkräftigen Anhandnahme lokaler Organe, die ihren
gemeinnützigen Sinn, ihre praktischen Erfahrungen vereinigen
zu einem gemeinsamen menschenfreundlichen und gewerbe-
fördernden Werke!

(Schluß folgt.)

Kreisschreiben Nr. 138 kam für diese Nummer zu spät
und wird in nächster Nummer erscheinen.

Neber die schweizerischen Lehrwerkstätten, die Be-
rnfslehren beim Meister und die Berufswahl.

Der Lehrmeister soll, wenn ein Lehrling bei ihm in die
bestimmte Probezeit eintritt, denselben gewissenhaft nach seinen
Talenten und Eigenschaften prüfen, ob derselbe sich für diesen
Beruf eignet. Findet der Meister das Gegenteil, so soll er
den Lehrling aus besagten Gründen an das Patronat zurück-
weisen, welches dann dem Lehrling weiter an die Hand geht;
denn es ist eine Pflichtvergessenheit, ja geradezu eine Schleich-
tigkeit, wenn ein Meister sieht, daß sich der Lehrling gar
nicht für den Beruf eignet und er stellt denselben doch ein,
einzig damit er wieder etwas Geld in die Hand bekommt.
Später heißt es: Aus diesem Burschen kann man nichts
machen, man bringt nichts in ihn hinein; er ist ein Dumm-
köpf ec. Dieser Punkt wird spitter bei Besprechung der Be-
rufswahl erörtert werden, denn solche Fälle gibt es
in Genüge. Der Lehrling soll von Anfang au an
Pünktlichkeit und Exaktttät gewöhnt und vom Meister als
Familienmitgiied betrachtet und behandelt werden. Er soll
beim Meister ne.d nicht außer dem Haus Kost und Logis
haben. Der MAster lehre den Lehrlina gewissenhaft den

Beruf, gebe ihm Theorie im Znchnen, Materialkunde, über
auszuführende und ausgeführte Arbeiten; er schicke ihn in
die am Orte bestehenden Fortbildungs-, Handwerker- oder

Gewerbeschulen. Der Lehrmeister sei besorgt, daß der Lehr-
ling nach seinem Bekenntniß an Sonn- und Feiertagen den

Gottesdienst besucht; er wache in und außer dem Haus über
sein sittliches Betragen.

Der Lehrling soll während der Arbeitszeit zn keinen als
beruflichen Arbeiten verwendet werden; er soll an seiner
Arbeit bleiben können und nicht den Gesellen den Handlanger
machen. Das Lehrlingspattonat führt Kontrolle über sämt-
liche Lehrlinge des Kantons, es überwacht dieselben, es ent-
sendet im Laufe des Jahres zu unbestimmter Zeit Abgeordnete,
Experten, um Nachschau in den Lehrwerkstätten zu halten
und darüber Bericht zu erstatten.

Wie viele Lehrlinge soll und darf der Lehrmeister halten,
damit sein Geschäft nicht gefährdet und der Lehrling nicht
benachteiligt ist? Ich stelle mir die Sache so vor: In einer
kleineren Wcrkstätte von 2—3—4 Gesellen dürfen ebensoviele

Lehrlinge sein. Aber wie sollen und dürfen die Lehrlinge
der Reihenfolge nach eingestellt werden? Der erste soll
wenigstens 2/4 Jahre in der Lehre sein bis ein zweiter ein-

trifft u. s. f. Das wäre so ziemlich der richtige Gang, die-

selben heranzuziehen. Man versteht unter Geselle einen

Arbeiter, der etwas Rechtes, Selbstständiges leisten kann.

Oft trifft aber das alte Motto nicht ein: „Meister ist, der

was ersann, Geselle ist, der was kann, Lehrling ist jeder-
mann", denn es ist manchmal der Fall, daß man 4 — 5 junge
Arbeiter einstellt und einer kann weniger als der andere.
Das sind Folgen schlechter Lehren. Der Lehrling wird nach
den Bestimmungen des Patronats vertragsmäßig aufgedungen;
allfällige Klagen und Beschwerden sind an das Patronat zu
richten, welches den Streit ausmitteln wird. Zu empfehlen
-und von großem Vorteil für eine Lehre und Beruf wäre,
wenn sich die Geschäfte mehr spezialisieren würden, z. B. bei

Schreinern. Da sind zwei große Gebiete, die Möbel- und
die Bauschreinerei. Ich glaube, es wäre von großem und
praktischem Nutzen, wenn sich einer als Möbel- und ein
anderer als Bauschreiner ausbilden würde. Dann würde
jeder gewiß praktischer und tüchtiger werden, als wenn einer
beide Zweige zusammenbetreibt. Da jetzt die praktische Lehre
durch die Schule bedeutend an Zeit verkürzt wird, so möchte
ich bei verschiedenen Berufen die Lehrzeit von 3 auf 3^/z
Jahre verlängert wissen, denn zu kurze Lehren sind nichr
von Gutem. Soll und wird ein Lehrmeister diesen Anfor-
derungen entsprechen, so soll er aber auch für seine große
Mühe und Aufopferung bedeutend besser honoriert werden,
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